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rechtliche grundlagen – allgemeine bedingungen

 Ergänzende Bestimmungen für Forderungsabtretungen – AB (FAB)

Die folgenden Bestimmungen zu Forderungsabtretungen ergänzen 
die §§ 19, 20 der Allgemeinen Bedingungen (G/FKG/PL) sowie § 17 
der Allgemeinen Bedingungen (FG).

§1 abtretung der gedeckten forderung 

(1)  Die schriftliche Zustimmung des Bundes zur Abtretung gemäß   
§ 19 Absatz 1 AB gilt als erteilt, wenn die gesamte gedeckte 
 Forderung an einen der folgenden Abtretungsempfänger ab -
getreten wird:

1. Kreditinstitute, die ihren Sitz in einem Land des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes oder in Australien, Japan, Kanada, 
der Schweiz, oder den USA haben.

2. Inländische Finanzdienstleistungsunternehmen, die mit Er -
laubnis der BaFin laufend Forderungen auf der Grundlage von 
Rahmenverträgen ankaufen (Forfaitierungs- und Factoring-
gesellschaften).

(2)  Der schriftlichen Zustimmung des Bundes im Einzelfall bedürfen:

1. Abtretungen an einen Abtretungsempfänger, der nicht zum 
Kreis der anerkannten Zessionare im Sinne von Absatz 1 
gehört,

2. Teilabtretungen,

3. Weiterabtretungen, mit Ausnahme von Weiterabtretungen 
an die AKA oder KfW,

4. Abtretungen nach Anerkennung eines Schadensfalles.

§2 abtretung der ansprüche  
 aus der deckung

Die schriftliche Zustimmung des Bundes gemäß § 20 AB 1 zu Weiter-
abtretungen an die AKA oder KfW gilt als erteilt.

§3 risikoausschluss

(1)  Alle Risken, die sich aus der Forderungsabtretung zusätzlich er -
geben können, sind von der Deckung ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für die Wirksamkeit der Abtretung der gedeckten 
Forderung nach dem anwendbaren Recht sowie für Einwen-
dungen und Einreden gegen die Forderung aus dem Verhalten 
des Abtretungsempfängers sowie für das Risiko, dass die Ab -
tretung der Forderung gegen ein zum Zeitpunkt der Abtretung 
bestehendes Abtretungsverbot verstößt.

(2) Bei offenen Abtretungen der gedeckten Forderung ist die Zu -
stimmung des Schuldners zur Abtretung einzuholen.

§4 konditionen der abtretung

(1)  vertragspflichten
 Auch im Fall der wirksamen Abtretung bleibt der Gewährleis-

tungsnehmer Vertragspartner des Bundes, seine Vertragspflich-
ten gegenüber dem Bund bleiben unverändert bestehen. Er hat 
sicherzustellen, dass ihm die Erfüllung dieser Pflichten möglich 
bleibt oder dass diese Pflichten durch den Abtretungsempfän-
ger erfüllt werden können. 

(2)  zurechnung von erklärungen
 Der Abtretungsempfänger hat alle Erklärungen gegen sich gel -

ten zu lassen, die der Gewährleistungsnehmer bis zum Eingang  
der Anzeige über die Abtretung der Ansprüche aus der Deckung 
im Zusammenhang mit der Bundesdeckung und im Antrags -
verfahren gegenüber dem Bund abgegeben hat; bei einer stillen 
Abtretung der gedeckten Forderung gilt dies auch für nach der 
Abtretung abgegebene Erklärungen.

1 § 20 AB (G/FKG/PL) entspricht § 17 AB (FG)
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 (3) durchführung des entschädigungsverfahrens
 Das Recht, gegenüber dem Bund Entschädigungsansprüche 

geltend zu machen, steht dem Gewährleistungsnehmer zu. Er 
kann jedoch erklären, dass dieser Anspruch an seiner Stelle 
vom Abtretungsempfänger geltend gemacht und die Scha-
densabrechnung ihm gegenüber erfolgen soll, sofern es sich 
bei diesem

 
1. entweder um ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 1 han-

delt und – falls es seinen Sitz nicht in einem Land des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz hat – dem 
Bund einen bevollmächtigten Vertreter mit Sitz in einem die-
ser Länder benennt, über den das Entschädigungsverfahren 
(in deutscher Sprache) abgewickelt werden kann oder

2. um ein inländisches Finanzdienstleistungsunternehmen 
gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 2 handelt und für die abgetretene 
Forderung eine Lieferantenkreditdeckung gemäß den AB (G) 
übernommen worden ist.

(4) auszahlung der entschädigung
 Festgestellte Entschädigungsbeträge werden an den Abtre-

tungsempfänger ausgezahlt, wenn eine  schriftliche Abtretungs-
anzeige des Gewährleistungsnehmers vorliegt. Vor Auskehrung 
dieser Entschädigungsbeträge ist der Bund berechtigt, die ihm 
gegen den Gewährleistungsnehmer zustehenden Forderungen 
aus dem je weiligen Gewährleistungsvertrag dem Auszahlungs-
anspruch des Abtretungsempfängers gegenüber aufzurechnen.

(5)  anrechnungsbestimmungen
 Für die Anwendung der Anrechungsbestimmungen ist bei ei -

ner stillen Abtretung das Verhältnis des Gewährleistungsneh-
mers zum ausländischen Schuldner, bei einer offenen Abtre-
tung das Verhältnis des Abtretungsempfängers zum auslän-
dischen Schuldner maßgeblich.



Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse: 
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift: 
Gasstraße 29
22761 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,  
Freiburg/Stuttgart, Hamburg, München,  
Nürnberg, Rheinland

 

 Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien für Ungebundene Finanzkredite sind seit 
Jahrzehnten etablierte und bewährte Instrumente der Außenwirtschaftsförderung  
der Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern 
deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische  
und wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien für Ungebundene Finanzkredite  
unterstützt die Bundesregierung förderungswürdige Rohstoffprojekte im Ausland. 
Beide Förderinstrumente tragen maßgeblich zu wirtschaftlichem Wachstum  
sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Mit der Durchführung  
der Bundesförderinstrumente Exportkreditgarantien und Garantien für  
Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die Euler Hermes 
Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Außenwirtschafts förderinstrumenten der 
Bundesregierung finden Sie  unter www.bmwk.de unter dem Stichwort 
Außenwirtschaftsförderung.

www.exportkreditgarantien.de
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